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Die Zahl der Tageserholungsanlagen
muß noch wesentlich erhöht werden.
Mit Tageserholungsmöglichkeiten
ungenügend ausgestattet sind zum
Beispiel das nordöstliche und das
innere Ruhrgebiet sowie die Räume
Duisburg und Düsseldorf.
Abbildung 42 zeigt 37 Standorte, die
für die Errichtung oder für den wei¬
teren Ausbau von Tageserholungs¬
anlagen besonders geeignet sind.

Der Bau von drei weiteren Anlagen
ist vorgesehen. Über ihren Standort
wird im Programmzeitraum entschie¬
den werden.
Der Zeitpunkt der Errichtung von
Tageserholungsanlagen hängt u. a.
von der Dringlichkeit des betreffen¬
den Bedarfs sowie vom jeweiligen
Stand der Planung ab. Standorte, die
durch den öffentlichen Nahverkehr,
etwa durch S-Bahn oder Stadtbahn,
erschlossen sind oder demnächst
erschlossen werden, sind bevorzugt
zu fördern.
Die Planung der Erholungsanlagen
wird, unabhängig von der Art der
Trägerschaft, aus Mitteln des Landes
gefördert werden. Mit den Kosten für
Grunderwerb und Einrichtungen ist

im Programmzeitraum nur für die 20
Anlagen erster Ausbaustufe zu rech¬
nen. Für dieAnlagen der zweiten Aus¬
baustufe wird im wesentlichen nurder
Grunderwerb durchgeführt werden
müssen. Es ist davon auszugehen,
daß zwei Drittel der entstehenden Ko¬
sten von der öffentlichen Hand ge¬
tragen werden müssen. Rund die
Hälfte dieser Beträge, nämlich 133
Mio DM, wird vom Lande kommen;
darin sind 60 Mio DM aus Abschnitt
5.24 enthalten.

Langfristiges Ziel
Die Verdichtungsgebiete müs¬
sen mit ausreichenden Tages¬
erholungsanlagen versorgt
werden.

Maßnahmen bis 1975
Errichtung von 20 Tageserho¬
lungsanlagen; Inangriffnahme
von 20 weiteren Tageserho¬
lungsanlagen.

Landesausgaben
im Programmzeitraum 133 Mio DM.

■ 6.12
Wochenend- und Ferienerholung
An einem schönen Wochenende sind
mehrere Millionen Einwohner des
Landes „unterwegs". Sie suchen Er¬
holung in der Landschaft. Zur Erho¬
lung genügt jedoch nicht mehr allein
das Angebot „unberührter Natur",
sondern es ist notwendig, Anzie¬
hungspunkte zu schaffen, die viele
Betätigungs- und Unterhaltungsmög¬
lichkeiten erlauben. So zum Beispiel
Segeln, Angeln, Wellenbaden, Tan¬
zen, Reiten, Golfspielen oder Schifah¬
ren. Der Verbund solcher Angebote
steigert die Attraktivität eines Zieles.
Die mögliche Ausgestaltung einer
Wochenenderholungsanlage zeigt das
Schema der Abbildung 43. (S. 110)
Die Chance der Wahl zwischen ver¬
schiedenen Möglichkeiten zum Aus¬
spannen und zur Betätigung am glei¬
chen Zielort wird vom einzelnen als
Erweiterung seines Freiheitsraumes
erlebt und gesucht. Die Zusammen¬
fassung von Erholungs- und Unter¬
haltungsmöglichkeiten hat zwei wei¬
tere Vorzüge:
• Erst ein hinreichend breites An¬

gebot macht eine Freizeitanlage
saison- und wetterunabhängig
und ermöglicht damit Erholung
über das ganze Jahr.

• Je vielfältiger und reizvoller, und
das heißt je kompakter, das An¬
gebot an Freizeitmöglichkeiten
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1 Aachener Stadtwald
2 Aaperwald
3 Baerler Busch
4 Gebiet Bönen
5 Breitscheid-Lintorf
6 Broichtal
7 Cappenberg
8 Davert/Münster
9 Duisburg-Mattlerbusch

10 Fühlinger See
11 Gysenberg
12 Harkortsee
13 Haus Wischlingen

14 Heisinger Aue
15 Herten
16 Johannisbach-Talsperre
17 Kemnader Stausee
18 Kirchhellener Heide
19 Lage/Werretal
20 Kottenforst Ville
21 Gebiet Monheim
22 Münster/Aasee
23 Münster/Steinersee
24 Nienhauser Busch
25 Oer-Erkenschwick
26 Rath

27 Saaler Mühle
28 Sechs-Seen-Platte
29 Siebengebirge
30 Siegen-Hüttental
31 Siegmündung
32 Schiefbahn-Kaarst
33 Sülztal
34 Töppersee
35 Urdenbacher Kämpe
36 Vonderort
37 Zonser Heide
38 Kaiserberg
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Abbildung 44 aufgeführt (Seite 111).
Der Bau von mindestens drei weite¬
ren Anlagen ist vorgesehen. Über
ihre Standorte wird im Programm¬
zeitraum entschieden werden.
Die Anlagen der ersten Ausbaustufe
sollen bis 1975 weitgehend fertigge¬
stellt werden. Für die Anlagen der
zweiten Ausbaustufe wird im Pro¬
grammzeitraum im wesentlichen nur
der Grunderwerb durchzuführen
sein. Zwei Drittel der entstehenden
Kosten sind von der öffentlichen
Hand, davon die Hälfte vom Land zu
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erfolgt, um so entfernter von ei¬
nem Verdichtungsgebiet kann
das Ziel liegen. Neue Ansatz¬
punkte einer solchen „weißen In¬
dustrie" können damit in Gebiete
gelegt werden, die neben ihren
landschaftlichen Vorzügen in be¬
sonderem Maße der regionalen
Wirtschaftsförderung bedürfen.

Insgesamt 30 Standorte, die sich für
die Errichtung oder für den weiteren
Ausbau von Wochenenderholungs-
anlagen besonders gut eignen, sind
nach zwei Ausbaustufen getrennt in
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tragen. An Landesmitteln sind 195 Mio
DM vorgesehen; darin sind 94 Mio
DM aus Abschnitt 5.24 enthalten.
Während die Wochenenderholung in
nicht allzu großer Entfernung vom
Wohnort gesucht wird, ist die zu¬
nehmende Nachfrage nach Feriener¬
holung in bezug auf ihre Reiseziele
mobil und nicht an eine Bedarfsdek-
kung innerhalb Nordrhein-Westfalens
gebunden.
'rn Interesse der agrarisch struktu¬
rierten Gebiete des Landes ergibt
sich die Aufgabe, der Nachfrage

1 Bad Münstereifel
2 Baggersee Hansalinie
3 Baumberge
4 Biggetalsperre
5 Blankenheim
6 Brilon
7 Dörenter Klippen
8 Eckenhagen/Reichshof
9 Gevelinghausen

10 Halterner Seen
11 Haddorfer Seen
12 Hellenthal/Hollerath
13 Hennesee
14 Herchen
15 Hohe Bracht

16 Homburg
17 Kalkar/Wisseler Dünen
18 Kylltalsperre
19 Marienheide/Lieberhausen
20 Minden/Costedt
21 Möhnetalsperre
22 Monschau
23 Nette- und Schwalmtal
24 Rheinaue Flüren
25 Rursee
26 Sassenberg-Peckeloh
27 Sorpesee
28 Varenholz
29 Winterberg
30 Wuppertalsperre
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nach Ferienerholung entsprechende
Erholungsmöglichkeiten im Lande
anzubieten. Durch eine Weiterent¬
wicklung des Fremdenverkehrs las¬
sen sich in den ländlichen Gebieten
außerlandwirtschaftliche Arbeitsplätze
schaffen und weitere Zuerwerbsmög-
lichkeiten eröffnen.
Voraussetzung einer solchen Ent¬
wicklung ist eine allgemeine Ver¬
besserung der Infrastruktur. Dabei
ist feu bedenken, daß die Einrichtun¬
gen der Ferienerholungsgebiete viel¬
fach gleichzeitig der Tages- und
Wochenenderholung dienen. Die
Straßen für Ziel- und Ringverkehr
(„Ferienstraßen"), die Parkplätze
und Übernachtungsmöglichkeiten
der Ferienerholungsgebiete sind un¬
ter Berücksichtigung der Wochen¬
endbelastung zu dimensionieren
bzw. zu verbessern. Weiterhin wird
die Landesregierung
• die Errichtung von Fremdenzim¬

mern in landwirtschaftlichen Be¬
trieben fördern,

• die Beschaffung von Flächen für
Erholungs- und Freizeitanlagen
im Rahmen von ländlichen Neu¬
ordnungsmaßnahmen unterstüt¬
zen,

• die Aufnahme von für den Frem¬
denverkehr wichtigen Lehrstoffen
in die Lehrpläne der ländlichen
Schulen und Berufsschulen ver¬
anlassen,

• dem Bedarf nach neuen Fähig¬
keiten und Kenntnissen durch ein
entsprechendes Angebot von
Aus- und Weiterbildungsmöglich¬
keiten im tertiären Bildungsbe¬
reich (z. B. an Fachhochschulen)
entgegenkommen.

Der Effekt der hierfür sowie für an¬
dere Infrastrukturmaßnahmen einge¬
setzten Mittel aller Ressorts läßt sich
durch Konzentration auf räumliche
Schwerpunkte steigern. Für eine sol¬
che Schwerpunktbildung bieten sich
vor allem auch die für die Wochen¬
enderholung ausgewiesenen Stand¬
orte an. Außerdem ist innerhalb der
Feriengebiete die Anlaufphase der
Orte zu unterstützen, die zu Frem¬
denverkehrsorten mit wetterunab¬
hängigen Freizeitgestaltungsmög¬
lichkeiten aufsteigen wollen.
Auch die zunehmende Nachfrage
nach Ferien- und Wochenendhäu¬
sern läßt sich auf bestimmte Gebiete
lenken. Ferienhäuser sollten ihren
Platz insbesondere in der Nähe
der geförderten Wochenenderho-

lungsstandorte finden. Auf diese
Weise würden sich die Förderungs¬
maßnahmen der öffentlichen Hand
und private Investitionen ergänzen.
Die verkehrsmäßige Erschließung
und andere infrastrukturelle Einrich¬
tungen, wie vor allem die Erholungs¬
anlagen selber, werden damit besser
genutzt. Eine solche Regionalisierung
der Nachfrage nach Ferienhäusern
setzt voraus, daß hierfür bestimmte
Gebiete besonders ausgewiesen wer¬
den. Dabei darf jedoch der Natur-
und Landschaftsschutz nicht vernach¬
lässigt werden.
Für Wohnwagen und Dauerzelte
sind innerhalb der Ferienerholungs¬
gebiete neue Standorte auszuweisen
und zu erschließen.
Für einige verdichtungsferne Erho¬
lungsgebiete wäre ein besonderer
Anreiz wünschenswert, wie er durch
eine kommerzielle Freizeitgroßanlage
gegeben ist. Eine solche weitgehend
wetterunabhängige Einrichtung könn¬
te z. B. in Ostwestfalen, im Sauerland.
oder in der Eifel placiert werden. Die
Lösung der Standortfrage bedarf ein¬
gehender Untersuchungen. Diese
sind eingeleitet. Die Landesregierung
wird sich an den Planungskosten für
zwei Großanlagen bis zur Höhe von
1,5 Mio DM beteiligen sowie eine
Ausfallbürgschaft für die Anlaufrisi¬
ken ihrer ersten beiden Betriebsjahre
übernehmen.
Die Entwicklung der Ferienerho¬
lungsgebiete ist durch verstärkte
Werbung zu unterstützen. Dafür sind
neue Wege zu suchen. Gemeinsame
Veröffentlichungen der Fremdenver¬
kehrsverbände für das gesamte Lan¬
desgebiet sollen im Programmzeit¬
raum mit 0,5 Mio DM gefördert wer¬
den.
Eine wachsende Zahl von Erho¬
lungssuchenden wünscht ihre Frei¬
zeit am Wasser zu verbringen. Zu¬
sätzliche erholungsgeeignete Was¬
serflächen können in Nordrhein-
Westfalen nur durch künstliche Seen
geschaffen werden.
In den letzten Jahren sind durch die
starke Bautätigkeit Wasserflächen
durch Abbaggerungen entstanden.
Durch diese Auskiesungen sind
jedoch in vielen Fällen mehr oder
weniger kleine Baggerseen planlos
verteilt in der Landschaft zurückge¬
blieben.
Das Ziel der Schaffung von mehr
Wasserflächen für die Erholung
würde wesentlich leichter erreichbar

werden, wenn sich Abbaggerungen
an geeigneten Plätzen zusammenle¬
gen ließen. Dafür sollen 3 Mio DM
Landeszuschüsse eingesetzt werden.

Die rechtlichen Grundlagen zur Ver¬
hinderung von Abbaggerungen und
Auskiesungen an ungeeignet er¬
scheinenden Orten müssen ebenfalls
verbessert werden.

Langfristiges Ziel
Ausbau der Wochenend- und
Ferienerholung; Schaffung
neuer erholungsgeeigneter
Wasserflächen.

Maßnahmen bis 1975
Errichtung von 20 Anlagen der
Wochenenderholung; Inangriff¬
nahme von 13 weiteren Anla¬
gen; Konzentration von Förde¬
rungsmaßnahmen der Ressorts
auf Schwerpunkte der Ferien¬
erholung; Zusammenfassung
der Ferienhausentwicklung auf
geeignete Bereiche; Förderung
von zwei kommerziellen Frei¬
zeit-Großanlagen.

Landesausgaben
im Programmzeitraum 200 Mio DM.

■ 6.13

Verschönerung der Stadtiandschaft
Das Leben in Städten und Dörfern
wird mehr als notwendig durch den
Anblick ungepflegter oder verwahr¬
loster Flächen und Bauten beein¬
trächtigt. Die Stadtlandschaft der In¬
dustriegebiete ist besonders betrof¬
fen.
Die Gemeinden waren bisher durch
Aufgaben des Wiederaufbaues, des
Verkehrs und der Wirtschaftsförde¬
rung außerordentlich belastet. Die
äußeren Verbesserungen der Um¬
weltbedingungen und Verschönerun¬
gen mußten zum Teil zurücktreten.
Auch das Land hat seine entspre¬
chenden Mittel bisher auf die Förde¬
rung der Wirtschaftskraft konzen¬
triert. Die Verschönerung der Um¬
welt des Menschen und eine energi¬
sche Verbesserung des Freizeitwer¬
tes der Städte im Industriegebiet
wird nunmehr unabweisbar zu einer
Großaufgabe aller Beteiligten. Sie
schließt die folgenden Maßnahmen
ein:
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